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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.03.1989

Norm

EO §370 C1

ZPO §274 Abs1 Satz2

Rechtssatz

Das Erfordernis der sofortigen Ausführbarkeit einer Beweisaufnahme legt der Partei nur die P8icht auf, jene Urkunden

dem Gericht vorzulegen, die sich in ihren Händen be=nden oder die sie sich bescha>en kann. Ist dies aber nicht der

Fall und führt die Beischa>ung von Urkunden insbesondere von Akten, zu keiner ins Gewicht fallenden Verzögerung

des Verfahrens, so hindert das angeführte Erfordernis die Beischa>ung nicht, und der zur Glaubhaftmachung

Verpflichtete kann sie beantragen. Dies gilt auch für den Antrag auf Bewilligung der Exekution zur Sicherstellung.
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